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Das Landesverwaltungsgericht Bur-
genland (LVwG) löst den Unabhän-
gigen Verwaltungssenat (UVS), den 
Landeshauptmann und die Landes-
regierung  sowie einige Sonderbehör-
den als Rechtsmittelinstanz ab. Es ist 
zuständig für alle Verwaltungsstraf-
sachen, alle Angelegenheiten  der 
Landesvollziehung (zB. Jagd, Natur-
schutz, Baurecht, Landes- und Ge-
meindeabgaben) und der mittelbaren 
Bundesverwaltung (zB. Gewerbeord-
nung, Wasserrecht, Forstrecht, AWG). 
In jedem Bundesland gibt es ein Lan-
desverwaltungsgericht. 

Auf Bundesebene gibt es in erster 
Stufe das Bundesverwaltungsgericht 
�X�Q�G�� �G�D�V�� �%�X�Q�G�H�V�¿�Q�D�Q�]�J�H�U�L�F�K�W���� �(�U�V-
teres entscheidet über Angelegen-
heiten, die in unmittelbarer  Bundes-
verwaltung vollzogen werden (zB. 

Auch heuer war unser Konzert in der Leichenhalle unter dem 
Motto „Die Vergänglichkeit“ wieder ein voller Erfolg.
Das Posaunenquartett �7�5�2�0�%�2�1�(���$�7�7�5�$�&�7�,�2�1�� Gewinner 
des internationalen Blechbläserwettbewerbes in Passau 2008 
überzeugten bei ihrem Konzert nicht nur mit musikalischen Fä-
higkeiten, sondern auch mit ihrem juvenilen Charme und Spiel-
witz auf höchstem Niveau.
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Zwei großartige kulturelle Events gingen auch heuer wieder 
über die Bühne. Im Mai „geigten“ die legendären �%�5�8�-�, und 
die junge erfolgreiche �&�2�)�)�(�(�6�+�2�&�.���&�2�0�3�$�1�< in Wulka-
prodersdorf groß auf. Die Mehrzweckhalle war der geeignete 
Ort, um die Musik auch wirklich genießen zu können.
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Schubhaften, Asyl) und einige andere 
Angelegenheiten wie zB. Umweltver-
träglichkeitsprüfung, Telekommuni-
kation, Bundesvergaben, ASVG. Das 
�%�X�Q�G�H�V�¿�Q�D�Q�]�J�H�U�L�F�K�W���H�Q�W�V�F�K�H�L�G�H�W���•�E�H�U��
Beschwerden gegen Steuern und Ab-
gaben, die von Bundesorganen einge-
hoben werden. 

Gegen jeden Bescheid einer Verwal-
tungsbehörde kann jetzt direkt Be-
schwerde (früher Berufung) an ein 
Verwaltungsgericht erhoben werden. 
Dort entscheiden unabhängige, un-
absetzbare und unversetzbare Rich-
terInnen im Sinne der Bundesverfas-
sung in der Sache selbst. Sie sind frei 
�Y�R�Q�� �S�R�O�L�W�L�V�F�K�H�P�� �(�L�Q�À�X�V�V���� �'�L�H�� �9�H�U�I�D�K-
ren sind transparent und entsprechen 
dem europäischen Standard (Men-
schenrechtskonvention, EU-Vertrag). 
In der Regel werden öffentliche münd-

liche Verhandlungen abgehalten, in 
der die belangte  Verwaltungsbehör-
de und der Beschwerdeführer ihre 
Rechtsmeinungen vertreten können 
und Fragen an Zeugen und Sachver-
ständige stellen dürfen. 

Im Gemeindebereich bleibt der inter-
ne Instanzenzug erhalten: gegen den 
Bescheid des Bürgermeisters ist die 
Berufung an den Gemeinderat wei-
terhin zulässig (zB. Baubescheid). In 
weiterer Folge kann Beschwerde an 
das Landesverwaltungsgericht erho-
ben werden, das in der Sache selbst 
entscheidet. Bisher war eine Vorstel-
lung an die BH möglich.

Gegen die Erkenntnisse des Gerichts 
gibt es wie bisher Beschwerde an den 
Verfassungsgerichtshof. 

Im Frühjahr 
nahmen am 
�. �O�H�W�W�H�U�N�X�U�V, 
den wir orga-
nisiert haben, 
viele Jugend-
liche teil. Mit 
sehr viel Ge-
schick meis-
terten sie die 
hohe Wand.

Der Kurs fand 
in Steinbrunn 
in der Kletter-
halle statt.  


